
 

 

VERHALTENSKODEX 
für Mitarbeitende im CVJM Lüdenscheid-West e.V. 

 

Um unsere Grundhaltung gegen sexualisierte Gewalt sicherzustellen, gilt im CVJM Lüdenscheid-West 

e.V. für jede:n Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit der folgende 

Verhaltenskodex. 

 

Nähe und Distanz 

 Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im CVJM-Jugendheim geschieht hauptsächlich in den 

dafür vorgesehenen Räumlichkeiten. Diese sind für andere jederzeit zugänglich und dürfen nicht 

abgeschlossen werden. 

 

 Im grundsätzlichen Umgang mit Teilnehmenden ist immer mindestens eine 1:2-Situation 

anzustreben. Ausnahmen sind „Doppelrollen-Situation“ oder die Seelsorge. Hierüber ist die 

pädagogische Leitung zu informieren. 

 

 Gruppenstunden, Programme, Aktionen und Veranstaltungen sind grundsätzlich mit mindestens 

zwei Mitarbeitenden durchzuführen.  

 

 Intensive Freundschaften zwischen Mitarbeitenden und Kindern oder Jugendlichen sind zu 

vermeiden. 

 

 CVJM-Veranstaltungen müssen als solche erkennbar sein. Keine Organisation privater Treffen oder 

Urlaube aus einer Mitarbeitenden-Rolle heraus.  

 

 Keine besondere Bevorzugung, Benachteiligung oder Belohnung von Kindern oder Jugendlichen.  

 

 Beziehungen zu Eltern sind professionell zu gestalten. Die Kritikfähigkeit muss zu jedem Zeitpunkt 

gegeben sein.  

 

 Wir pflegen ein hohes Vertrauensverhältnis zu den Kindern und Jugendlichen. Gleichermaßen sind 

wir dazu verpflichtet zu ihrem Wohl zu handeln.  

 
 Alles, was geheim und/oder exklusiv ist, entspricht nicht den Grundlagen der CVJM-Arbeit. 

 



 

 

 Individuelle Grenzempfindungen der jungen Menschen werden ernst genommen und respektiert.  

 

 Kinder und Jugendliche dürfen nur im Rahmen von Gruppenstunden mit mindestens zwei 

Mitarbeitenden nach Hause genommen werden. Hierrüber sind die Eltern im Vorfeld zu 

benachrichtigen.  

 

Angemessenheit und Körperkontakt 

 Unerwünschte und unangemessene Berührungen und körperliche Annäherung sind zu unterlassen.  

 

 Körperkontakte sind sensibel und nur zur Dauer und zum Zweck von erster Hilfe, Trost und auch 

von pädagogisch und gesellschaftlich zulässigen Spielen erlaubt. 

 

 Wenn von Seiten der Schutzbefohlenen Nähe gesucht wird, dann muss die Initiative von diesen 

ausgehen. Diese wird von Seiten der Mitarbeitenden reflektiert und im vertretbaren Rahmen 

zugelassen. Übermäßige Nähe wird nicht zugelassen. 

 

Sprache, Wortwahl, Kleidung 

 Keine Verwendung von sexualisierter und abwertender Sprache und Gestik, sowie sexuellen 

Anspielungen, auch nicht von den Kindern und Jugendlichen. Bei Fehlverhalten der 

Schutzbefohlenen wird dieses ebenfalls angesprochen. 

 

 Sprachliche Grenzverletzungen sind zu unterbinden.  

 

 Mitarbeitende ziehen sich dem Kontext ihrer Tätigkeit entsprechend an (z.B. keine Kleidung, die zu 

einer Sexualisierung der Atmosphäre beiträgt, Provokationen auslöst oder diskriminierend, 

beleidigend oder rassistisch wirkt).  

 

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

 Fotografieren oder Veröffentlichung von Ton- und Bildaufnahmen bedarf ausdrücklich der 

vorherigen Zustimmung der Kinder und Jugendlichen und der Sorgeberechtigten.  

 

 Schutzbefohlene und Mitarbeitende dürfen nicht in einem unbekleideten Zustand fotografiert oder 

gefilmt werden.  

 



 

 

 
 Mitarbeitende sind dazu angehalten, bei Internetkontakten mit Schutzbefohlenen ihre Rolle als 

Privatperson und die als Mitarbeitende zu unterscheiden und zu reflektieren. 

 

 Bei der Nutzung von Medien sind die entsprechenden Altersfreigaben zu beachten  

 

Beachtung Intimsphäre 

 Gemeinsames Duschen und Umziehen mit den Teilnehmenden ist nicht gestattet.  

 

 Toiletten- und Waschräume werden nur von gleichgeschlechtlichen Mitarbeitenden betreten.  

 

 Die Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen, bezogen auf persönliche Gegenstände (Koffer, 

Tasche, Bett, Schrank etc.), ist zu berücksichtigen.  

 

Geschenke  

 Private Geschenke, Belohnungen und private finanzielle Zuwendungen an einzelne 

Schutzbefohlene sind nicht gestattet.  

 

 Geschenke an Mitarbeitende müssen im Team transparent gemacht und zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Disziplinarmaßnahmen 

 Disziplinarmaßnahmen müssen fair, altersgemäß und angemessen erfolgen und werden im Team 

transparent gemacht. 

 

 Jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder Freiheitsentzug ist zu unterlassen.  

 

Veranstaltungen mit Übernachtungen 

 Veranstaltungen mit Übernachtungen werden grundsätzlich von mindestens zwei volljährigen 

Mitarbeitenden durchgeführt.  

 

 Bei der Teilnahme von Mädchen und Jungen, werden diese von einem paritätisch besetzen Team 

begleitet.  

 



 

 

 

 Mitarbeitende und Teilnehmende übernachten in getrennten Räumlichkeiten/Zelten. Ausnahmen 

aufgrund räumlicher Gegebenheiten oder aus pädagogischen Gründen bedürfen der Zustimmung 

der Eltern und der pädagogischen Leitung.  

 

 Mädchen und Jungen übernachten getrennt voneinander. Die jeweiligen Zimmer sind für das 

andere Geschlecht tabu (insbesondere für Mitarbeitende).  

 

Umgang mit Übertretung des Verhaltenskodex 

 Die Mitarbeitenden dürfen grundsätzlich auf ihr Verhalten gegenüber den ihnen anvertrauten 

jungen Menschen angesprochen werden.  

 

 Die Mitarbeitenden machen ihre eigenen Übertretungen des Verhaltenskodex und die von anderen 

Mitarbeitenden unverzüglich und ausschließlich gegenüber den Leitungsverantwortlichen (und/ 

oder pädagogische Leitung) transparent und weisen selbige auf kritische Situationen und mögliche 

Grenzverletzungen hin. Die Leitungsverantwortlichen entscheiden über das weitere Vorgehen.  

 

 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung! 
 

 
          
 

 

 
                  (DATUM)                              (NAME IN DRUCKBUCHSTABEN)                                   (UNTERSCHRIFT)


